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See the notice on TED website

564225-2024 - Wettbewerb
Deutschland – Installation von Kommunikationsgeräten – LAN Rollout ST
OJ S 183/2024 19/09/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Land Sachsen-Anhalt vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur 
und Digitales
E-Mail: poststelle-mid@sachsen-anhalt.de
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: LAN Rollout ST
Beschreibung: Betrieb des Rollout LAN in Sachsen-Anhalt
Kennung des Verfahrens: e7eed652-818e-45a0-8f7a-32dd1fe931da
Interne Kennung: DP-2024000085
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51300000 Installation von Kommunikationsgeräten

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Magdeburg
Postleitzahl: 39114
Land, Gliederung (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Es handelt sich um diverse Liegenschaften des Landes Sachsen-
Anhalt, verteilt über das gesamte Landesgebiet.

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Die Vergabeunterlagen dürfen nur zur Erstellung des Angebotes 
verwendet werden; die Verwendung für andere Zwecke bedarf der Zustimmung. Der Inhalt der 
Vergabeunterlagen und sämtliche im Verfahren getätigte Kommunikation sind streng 
vertraulich zu behandeln; dies gilt auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens. Darauf hat 
der Bieter auch die bei der Erstellung des Angebotes beschäftigten Mitarbeiter/innen sowie 
einbezogene Dritte (z.B. Unterauftragnehmer und Lieferanten) hinzuweisen. Mit dem in Teil A 
der Vergabeunterlagen (dieses Dokument) und seinen Anlagen einheitlich verwendeten 
Begriff „Bieter” ist das sich um den Auftrag bemühende Unternehmen gemeint, unabhängig 
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davon, ob die korrekte Bezeichnung je nach Verfahrensstand „Interessent“, „Bewerber“, „Bieter
“ oder „Auftragnehmer“ ist. Für die Erstellung des Angebotes wird keine Vergütung gewährt. 
Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Anderslautende Hinweise im Angebot 
des Bieters sind unwirksam und werden ignoriert. Nicht verlangtes Prospektmaterial 
(allgemeine Werbebroschüren etc.) sollte nicht beigefügt werden. Es bleibt bei der Wertung 
der Angebote unbeachtet. Die Vergabestelle weist auf die Vorschriften zur Bezeichnung der 
technischen Anforderungen gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 VgV hin. Demgemäß gilt für 
jede technische Anforderung dieser Ausschreibung, die auf ein Produkt bzw. eine Norm (DIN, 
EN etc.) Bezug nimmt, der Zusatz „oder gleichwertig“. Es liegt im eigenen Interesse eines 
jeden Bieters, im Hinblick auf ein eventuelles Nachprüfungsverfahren schon in seinen 
Angebotsunterlagen auf wichtige Gründe, die nach § 165 Abs. 2 GWB die Vergabekammer 
veranlassen, die Einsicht in die Akten zu versagen, hin-zuweisen und diese in seinen 
Unterlagen entsprechend kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Der allgemeine Hin-weis auf die Vertraulichkeit der 
Unterlagen reicht nicht aus. Zur Teilnahme an der Kommunikation mit der Vergabestelle sind 
eine Registrierung des interessierten Unternehmens sowie die Einrichtung mindestens einer 
Benutzerkennung in der eVergabe-Software erforderlich. Zur Kommunikation im 
Vergabeverfahren sowie zur Angebotserstellung und -einreichung können vom Bieter mehrere 
Benutzerkennungen verwendet werden. Der Bieter ist dafür verantwortlich, dass die 
Stammdaten und insbesondere die E-Mail-Adresse der Benutzerkennungen aktuell gehalten 
werden. Interessierte Unternehmen, die nach dem Download der Vergabeunterlagen 
Informationen der Vergabestelle zum laufenden Vergabeverfahren erhalten möchten (siehe 
dazu auch Ziffer 4.1.3. Fragen- und Antwortenforum), können dies im Bieterassistenten 
entweder mit der Funktion „Nachrichten bestellen“ oder durch die Aufnahme der 
Angebotsbearbeitung veranlassen. Die Vergabestelle weist darauf hin, dass aus technischen 
Gründen im laufenden Vergabeverfahren E-Mail-Benachrichtigungen über eingehende 
Mitteilungen der Vergabestelle ausschließlich an die E-Mail-Adresse der Benutzerkennung 
gesendet werden, die die Bearbeitung des Angebotes erstmalig initiiert hat. Der Bieter hat 
daher dafür Sorge zu tragen, dass die Kenntnisnahme und Bearbeitung eingehender 
Nachrichten jederzeit sichergestellt sind. Sämtliche Kommunikation im Rahmen des 
Vergabeverfahrens findet ausschließlich in deutscher Sprache über den Bieterassistenten 
(Abschnitt „Nachrichten“) statt. Verstöße gegen diese Kommunikationsregel (z.B. telefonische 
Kontaktaufnahmen) können als Verletzung vergaberechtlicher Grundsätze bewertet werden 
(Wettbewerbsprinzip, Gleichbehandlungs- und Transparenzgebot) und zum Ausschluss aus 
dem Verfahren führen. Im Einzelfall können durch die Vergabestelle auch andere 
elektronische Mittel (z.B. E-Mail über die in der Auftragsbekanntmachung angegebene 
Kontaktadresse) zur Kommunikation genutzt werden. In diesem Fall wird die Vergabestelle 
Nachrichten ebenfalls an die im Vergabeverfahren bekannte E-Mail-Adresse des Bieters (s.o.) 
senden. Für das Angebot sind nur die von der Vergabestelle zur Verfügung gestellten 
Vergabeunterlagen zu verwenden. Dem Bieter obliegt die Pflicht zur Vollständigkeitsprüfung 
der Vergabeunterlagen gemäß beigefügter Checkliste. Nachteile, die sich daraus ergeben, 
dass ein Angebot auf Grundlage unvollständiger Unterlagen abgegeben wurde, gehen zu 
Lasten des Bieters. Erkennt ein Bieter Fehler/Unklarheiten/Widersprüche o.ä. in den 
Vergabeunterlagen oder bestehen hinsichtlich der Ausführung der Leistung Bedenken, so ist 
er verpflichtet, darauf in Form von Bieterfragen hinzuweisen. Tut er dies trotz Erkennens oder 
Erkennenmüssens nicht, so gehen daraus resultierende Nachteile zu seinen Lasten. Der 
Bieter bestätigt mit Abgabe des Angebots, dass nach seiner fachlichen Expertise die 
Leistungen in der Leistungsbeschreibung abschließend und erschöpfend beschrieben und im 
Preisblatt vollständig aufgeführt sind und insbesondere auch keine Teilleistungen fehlen, die 
zur einwandfreien Erfüllung der Leistungen notwendig sind. Nach Zuschlag durch den 
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Auftragnehmer angesetzte Mehraufwendungen oder Zuschläge aufgrund fehlender oder 
fehlerhafter Vergabeunterlagenwerden seitens des Auftraggebers nicht anerkannt. 
Bieterfragen sind im Rahmen eines Fragen- und Antwortenforums bis zu dem in der 
Projektinformation als „Schluss Frageforum“ bezeichneten Termin im Abschnitt „Nachrichten 
des Bieterassistenten“ jeweils einzeln über die „Senden“ Funktion einzureichen. Das 
Einreichen von Fragen durch Beifügung von Anlagen mit einer Zusammenstellung von Fragen 
ist zu unterlassen. Die Vergabestelle bittet ferner jede Frage im Freitext eingangs mit einem 
Hinweis zu versehen, aus dem ersichtlich ist, auf welchen Teil der Vergabeunterlagen sich die 
Frage bezieht (z.B. Teil B – Leistungsbeschreibung). Die Fragen und die Antworten werden in 
anonymisierter Form allen teilnehmenden Bietern unaufgefordert an dem in der 
Projektinformation genannten Termin „Fragen und Antworten an alle Bieter“ über den 
Abschnitt „Nachrichten zur Kenntnis“ gegeben. Voraussetzung da-für ist, dass Unternehmen 
im Bieterassistenten entweder Nachrichten zum Vergabeverfahren bestellt oder die 
Angebotsbearbeitung aufgenommen haben. Darüber hinaus erhält jedes interessierte 
Unternehmen mit dem Download der Vergabeunterlagen alle bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
versandten öffentlichen Nachrichten der Vergabestelle zur Kenntnis. Die Vergabestelle weist 
darauf hin, dass eine Angebotseinreichung ohne Kenntnisnahme aller versandten Mitteilungen 
der Vergabestelle nicht möglich ist. Im Rahmen der Anonymisierung behält sich die 
Vergabestelle Umformulierungen in der Fragestellung vor. Abweichend hiervon wird die 
Vergabestelle Auskünfte, die nur den fragenden Bieter betreffen, nur diesem mitteilen, soweit 
die Informationen für die anderen Bieter nicht relevant sind oder den Vertrauensschutz des 
fragenden Bieters verletzen. Ebenso wird die Vergabestelle unter Umständen Auskünfte 
schon vor dem genannten Datum versenden, wenn auf Grund der Art und des Inhalts der 
Frage eine unverzügliche Beantwortung geboten ist. Bei Fragen, die keine zusätzlichen 
Informationen im Sinne von § 20 Abs. 3 Nr. 1 VgV darstellen, prüft die Vergabestelle im 
jeweiligen Einzelfall, ob sie Antworten versendet. Nach Abschluss des Fragen- und 
Antwortenforums eingehende Bieterfragen wird die Vergabestelle beantworten, soweit dies 
unter Berücksichtigung des Inhalts und der Komplexität der Frage sowie des Zeitplanes 
möglich und geboten ist.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Ausschlussgründe
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 
16 VOB/A

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Begehung der Standorte
Beschreibung: insb. Analyse und Dokumentation der Standorte (für die Aufbau-Standorte 
umfassende und für die EoL-Standorte lediglich fo-kussierte Analyse und Dokumentation)
Interne Kennung: 7071a6e6-1b15-4db4-8446-69092b0fe0d6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51300000 Installation von Kommunikationsgeräten
Optionen: 
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Beschreibung der Optionen: Der Auftraggeber kann diesen Rahmenvertrag optional einseitig 
um 6 Monate verlängern. Diese Verlängerung muss schriftlich bis 3 Monate vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit gegenüber dem Auftragnehmer mitgeteilt werden.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 15/11/2024
Enddatum der Laufzeit: 14/11/2025

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
Zusätzliche Informationen: Fortführung von Los 1 Ziffer 5.1.9 Eignungskriterien, Beschreibung 
technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Die fachliche/praktische Erfahrung der 
Mitarbeitenden muss entsprechend der folgenden losspezifischen Fachgebiete gesammelt 
worden sein. Los 1 (eVergabe Kriterium 1.1.1.1) Bitte geben Sie die Anzahl Ihrer 
Mitarbeitenden an, welche mindestens drei Jahre fachliche Erfahrung in allen der folgenden 
Gebiete haben und tätig sind. Fachgebiete: - Elektrotechnik - Instandsetzung von IT-
Infrastrukturen - strukturierte Verkabelung (aktiv & passiv) von IT-Infrastrukturen - Erfahrung 
im Umgang mit BSI-Vorgaben - strukturierte Dokumentation von IT-Infrastrukturen Bei den in 
den Preisblättern aufgeführten Mengenangaben handelt es sich um geschätzte 
Mengenangaben, ermittelt auf der Grundlage des Bedarfs zum Zeitpunkt des Beginns des 
Vergabeverfahrens. Für die Leistungsabrufe aus diesem Vertrag maßgebend ist der tat-
sächliche Bedarf. Eine abschließende verbindliche Festlegung ist mit dieser Bedarfsschätzung 
nicht verbunden, so dass keine (Mindest-)Abnahmeverpflichtung besteht. Der Auftraggeber 
wird jedoch maximal bis zu 150 % der Leistungen aus diesem Rahmenvertrag abrufen.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Kriterium: 
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet

Kriterium: 
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Mindestkriterien: a)Gesamtumsatz einschließlich Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrags, b) Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages, c) 
Betriebshaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: a) Gesamtumsatz einschließlich Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrags Die Abfrage der Umsatzzahlen in der eVergabe ist 
entsprechend zu beantworten sowie zusätzlich im Falle einer Bietergemeinschaft oder des 
Einsatzes privilegierter Unterauftragnehmer die entsprechenden Angaben/Vordrucke/Anlagen 
für die anderen Unternehmen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob der Umsatz in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (2021, 2022, 2023) jeweils mindestens 100.000
€ beträgt. Sollte diese Angabe den geforderten Mindestwert nicht erreichen, kann eine positive 
Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten 
für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend 
vom Verfahren auszuschließen. Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter 
Unterauftragnehmer werden die Umsatzkennzahlen der Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. 
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die der privilegierten Unterauftragnehmer und des Bieters addiert. b) Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrages Die Abfrage der Umsatzzahlen in der eVergabe ist 
entsprechend zu beantworten sowie zusätzlich im Falle einer Bietergemeinschaft oder des 
Einsatzes privilegierter Unterauftragnehmer die entsprechenden Angaben für die anderen 
Unternehmen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob der Umsatz in einem 
Geschäftsfeld, das inhaltlich mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar ist, im letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr mindestens 50.000,00€ und im vorletzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr mindestens 25.000,00€ beträgt. Sollte diese Angabe den geforderten 
Mindestwert nicht erreichen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die 
erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags 
verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend vom Verfahren auszuschließen. 
Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer werden die 
Umsatzkennzahlen der Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. die der privilegierten 
Unterauftragnehmer und des Bieters addiert. c) Betriebshaftpflichtversicherung Bieter müssen 
eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme je 
Versicherungsfall in Höhe von mindestens 5 000 000 EUR für Personenschäden- und 
Sachschäden und 2 500 000 EUR für Sach- und Vermögensschäden nachweisen. Der 
Nachweis wird entweder durch Vorlage der bestehenden Police in Höhe der geforderten 
Deckungssummen oder für den Fall das diese noch nicht besteht durch eine Bescheinigung 
eines Versicherungsgebers, dass eine entsprechende Versicherung im Auftragsfall 
abgeschlossen wird (jeweils Kopie ausreichend) erbracht. Als Nachweis ist eine Kopie einer 
aktuellen Police (höchstens 6 Monate alt) oder ein gleichwertiges Dokument des 
Herkunftslandes in deutscher Sprache (ggf. mit beglaubigter Übersetzung) beizufügen. Sollte 
die Betriebshaftpflichtversicherung nicht der in der Anlage geforderten und zugesagten Höhe 
entsprechen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht 
gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend, ggf. auch rückwirkend, vom Verfahren 
auszuschließen. Die Erklärung zur Betriebshaftpflichtversicherung (s. eVergabe-Kriterium 
5.2.1.4) ist im Falle von Bietergemeinschaften von dem führenden Unternehmen für die 
Bietergemeinschaft einzureichen.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium: 
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: a) Referenzen, b) Maßnahmen zur Qualitätssicherung, c) Qualifiziertes Personal
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Es sind mindestens drei vergleichbare 
Referenzprojekte, welche in den letzten drei Jahren (gerechnet ab der bzw. bis zur 
Angebotsfrist) erfolgreich abgeschlossen wurden, anzugeben. Hierzu ist die ANLAGE 
Referenzbeschreibung vollständig ausgefüllt (ggf. mehrfach für Benennung mehrerer 
Referenzprojekte) mit dem Angebot einzureichen. Das hier aufgeführten Kriterium gilt für alle 
Lose gleichermaßen. Sie sind je Los zu erfüllen und je Los nachzuweisen. Ein Referenzprojekt 
ist dann mit dem Auftragsgegenstand vergleichbar, • wenn es den sich aus den 
Leistungsbeschreibungen (Teil B der Vergabeunterlagen) ergebenden Rahmenbedingungen 
(Art der Leistung, Vertragsdauer, technisches Umfeld etc.) im Wesentlichen entspricht. • 
Insbesondere wird im Rahmen der Vergleichbarkeit berücksichtigt, in wieweit die 
Referenzprojekte mit dem Auftraggeber vergleichbare Referenzauftraggeber oder ähnlichem 
Auftragsvolumen beschreiben. Ein Referenzprojekt wird auch dann als Referenz 
berücksichtigt, wenn es nach dem 01.01.2021 begonnen wurde und seit mindestens 6 
Monaten läuft Unter Bezugnahme auf den Beschluss des OLG Düsseldorf (Beschluss vom 
12.09.2012 – Verg 108/11), in dem der Vergabesenat eine Leistungsbeschreibung, die die 
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Referenzenanzahl auf drei beschränkt hat, als vergaberechtswidrig angesehen hat, weist die 
Vergabe-stelle auf Folgendes hin: Die Vergabestelle gibt für die einzureichenden Referenzen 
keine Beschränkung vor. Allerdings geht die Vergabestelle davon aus, dass für die positive 
Feststellung der Leistungsfähigkeit eine Betrachtung von 3 vergleichbaren Referenzen 
grundsätzlich ausreichend ist. Dies ist jedoch keine zwingende Vorgabe, so dass dem Bieter 
im Falle eines Einreichens von mehr als 3 Referenzen keine Nachteile entstehen. Der 
Hinweis, möglichst 3 vergleichbare Referenzen einzureichen, ist dem Gedanken geschuldet, 
dass die Vergabestelle davon ausgeht, dass es nicht erforderlich ist, eine höhere Anzahl von 
Referenzen einzureichen, um die Erfahrung hinsichtlich des Beschaffungsgegenstandes 
bewerten zu können. Zudem kann die Auswertung einer sehr hohen Anzahl von 
Referenzbeschreibungen eine unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeit beanspruchen. Lässt 
die Bewertung der Referenzbeschreibung gemäß der ANLAGE Referenz die Prognose nicht 
zu, dass der Bieter den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen wird, so wird 
die Leistungsfähigkeit verneint und das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen. 
Dabei kann bei der Bewertung nur das berücksichtigt wer-den, was auch ausdrücklich im 
Vordruck ANLAGE Referenzbeschreibung beschrieben wurde. Der Auftraggeber und die 
Vergabestelle werden ggf. stichprobenweise oder auch verdachtsabhängig Referenzen 
überprüfen. Dazu hat der Bieter auf Anforderung eine/n Ansprechpartner/in beim 
Referenzkunden mit Kontaktdaten (Telefon und E-Mail) zu benennen (die Benennung eines 
Ansprechpartners auf Seiten des Bieters reicht nicht aus). Sofern ein/e Ansprechpartner/in 
nicht in angemessener Zeit benannt werden kann, wird die Referenz nicht bei der Bewertung 
berücksichtigt. Ergeben sich bei dieser Prüfung Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben 
bzw. der Qualität der Ausführung, kann dies bei der Bewertung berücksichtigt werden. Unter 
Umständen kann das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden, wenn die 
Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben bzw. der Qualität der Ausführung die 
Aussagekraft der Referenz grundlegend in Frage stellt bzw. evidente Qualitätsmängel oder 
falsche Angaben vorliegen. Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter 
Unterauftragnehmer werden die eingereichten Referenzen insgesamt betrachtet. b) 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung: Im eVergabe-Kriterium Qualitätsmanagement sind die 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Angaben zu den „Qualitätsmanagementmaßnahmen“ 
werden daraufhin über-prüft, ob das Unternehmen ein gültiges Zertifikat gemäß DIN EN ISO 
9001 /9001/9002/9004 oder gleichwertig besitzt. Das hier aufgeführten Kriterium gilt für alle 
Lose gleichermaßen. Sie sind je Los zu erfüllen und je Los nachzuweisen. Bei 
Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer ist der Nachweis 
von den/dem Unternehmen einzureichen, welche/s den/die betreffenden Leistungsteil/e, für 
den/die das Qualitätsmanagement erforderlich ist, ausführen wird. Das gültige Zertifikat ist mit 
Angebotsabgabe bereitzustellen. Wenn es sich um einen gleichwertigen Standard handelt, so 
ist eine Erläuterung (max. 2 DIN-A 4 Seite) bereitzustellen, aus welchen Gründen der 
Standard gleichwertig ist. Sollte das geforderte Zertifikat nicht vorliegen, kann eine positive 
Prognose, dass der Bieter über die erforderliche technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend 
vom Verfahren aus-zuschließen. c) Qualifiziertes Personal: Im eVergabe-Kriterium 
„Qualifikation des einzusetzenden Personals“ sind die erforderlichen Angaben zu den 
Beschäftigtenzahlen zu machen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob die 
Beschäftigtenzahl im aktuellsten angegebenen Geschäftsjahr mindestens 4 Vollzeitkräfte mit 
jeweils mindestens 3 Jahren fachlicher/praktischer Erfahrung beträgt, wobei Teilzeitkräfte 
entsprechend umgerechnet werden. Sollte diese Angabe den geforderten Mindestwert nicht 
erreichen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen technischen 
und beruflichen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; 
das Angebot ist dann zwingend vom Verfahren auszuschließen. Bei Bietergemeinschaften und 
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beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer werden die Personalkennzahlen der 
Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. die der privilegierten Unterauftragnehmer und des Bieters 
addiert. Die fachliche/praktische Erfahrung der Mitarbeitenden muss entsprechend der 
folgenden losspezifischen Fachgebiete gesammelt worden sein. Fortführung unter Ziffer 5.1.6 
Allgemeine Informationen, Zusätzliche Informationen
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 16/09/2024 12:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.
bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen: 
Sicherheitsüberprüfung ist erforderlich
Beschreibung: Aufgrund des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes Sachsen-Anhalt sind 
Räumlichkeiten des Landes Sachsen-Anhalt sicherheitsempfindliche öffentliche Bereiche. Der 
Auftragnehmer darf deshalb nur Personen einsetzen, die sich einer Sicherheitsüberprüfung 
nach dem Sicherheitsüberprüfungs- und Geheimschutzgesetz (SÜG-LSA) unterzogen haben 
und deren Zuverlässigkeit danach gegeben ist. An Stelle dieser Sicherheitsüberprüfung kann 
die Zuverlässigkeit der eingesetzten Personen auch durch Vorlage einer Bestätigung über die 
durchgeführte Sicherheitsüberprüfung nach dem Gesetz über die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) 
vom 20.04.1994 oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen eines 
anderen Bundeslandes – soweit vergleichbar – nachgewiesen werden. SÜG 1 und ggf. auf 
Einzelanfrage durch den Rolloutmanager wird SÜG 2 erforderlich sein.Aufgrund des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes Sachsen-Anhalt sind Räumlichkeiten des Landes Sachsen-
Anhalt sicherheitsempfindliche öffentliche Bereiche. Der Auftragnehmer darf deshalb nur 
Personen einsetzen, die sich einer Sicherheitsüberprüfung nach dem 
Sicherheitsüberprüfungs- und Geheimschutzgesetz (SÜG-LSA) unterzogen haben und deren 
Zuverlässigkeit danach gegeben ist. An Stelle dieser Sicherheitsüberprüfung kann die 
Zuverlässigkeit der eingesetzten Personen auch durch Vorlage einer Bestätigung über die 
durchgeführte Sicherheitsüberprüfung nach dem Gesetz über die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) 
vom 20.04.1994 oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen eines 
anderen Bundeslandes – soweit vergleichbar – nachgewiesen werden. SÜG 1 und ggf. auf 
Einzelanfrage durch den Rolloutmanager wird SÜG 2 erforderlich sein.
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api
/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
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Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 11/10/2024 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 49 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer Sachsen-Anhalt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Vergaberechtliches Nachprüfungsverfahren Die 
Vergabestelle weist auf § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) hin. Dieser 
lautet: § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“ 
Darüber hinaus bittet die Vergabestelle darum, Rügen über den Bieterassistenten zu senden. 
Vergabekammer im Sinne des § 156 GWB: Vergabekammern 1 und 2 beim 
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Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Ernst - Kamieth - Straße 2 06112 Halle (Saale) 
Telefon: +49 345 514-1529/1536 Fax: +49 345 514-1115 Internet-Adresse: https://lvwa.
sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Land 
Sachsen-Anhalt vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Planung und Dokumentation der Standorte
Beschreibung: insb. Planung des Vorgehens bei der Installation (für die Aufbau-Standorte 
umfassende und für die EoL-Standorte lediglich fokussierte Planung)
Interne Kennung: 5fa80918-49b7-4fee-8ba3-4835b6569d50

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51300000 Installation von Kommunikationsgeräten
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Der Auftraggeber kann diesen Rahmenvertrag optional einseitig 
um 6 Monate verlängern. Diese Verlängerung muss schriftlich bis 3 Monate vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit gegenüber dem Auftragnehmer mitgeteilt werden.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 15/11/2024
Enddatum der Laufzeit: 14/11/2025

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
Zusätzliche Informationen: Fortführung von Los 2 Ziffer 5.2.9 Eignungskriterien, Beschreibung 
technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Die fachliche/praktische Erfahrung der 
Mitarbeitenden muss entsprechend der folgenden losspezifischen Fachgebiete gesammelt 
worden sein. Los 2 (eVergabe Kriterium 2.1.1.1) Bitte geben Sie die Anzahl Ihrer 
Mitarbeitenden an, welche mindestens drei Jahre fachliche Erfahrung in allen der folgenden 
Gebiete haben und tätig sind. Fachgebiete: - Planung und Dokumentation von IT-Netzwerken 
(Erfahrung mit der Dokumentation in FNT Command wünschenswert) - Erfahrung beim 
Switching & Routing von IT-Infrastrukturen Bei den in den Preisblättern aufgeführten 
Mengenangaben handelt es sich um geschätzte Mengenangaben, ermittelt auf der Grundlage 
des Bedarfs zum Zeitpunkt des Beginns des Vergabeverfahrens. Für die Leistungsabrufe aus 
diesem Vertrag maßgebend ist der tat-sächliche Bedarf. Eine abschließende verbindliche 
Festlegung ist mit dieser Bedarfsschätzung nicht verbunden, so dass keine (Mindest-)
Abnahmeverpflichtung besteht. Der Auftraggeber wird jedoch maximal bis zu 150 % der 
Leistungen aus diesem Rahmenvertrag abrufen.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Kriterium: 
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
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Kriterium: 
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Mindestkriterien: a)Gesamtumsatz einschließlich Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrags, b) Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages, c) 
Betriebshaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: a) Gesamtumsatz einschließlich Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrags Die Abfrage der Umsatzzahlen in der eVergabe ist 
entsprechend zu beantworten sowie zusätzlich im Falle einer Bietergemeinschaft oder des 
Einsatzes privilegierter Unterauftragnehmer die entsprechenden Angaben/Vordrucke/Anlagen 
für die anderen Unternehmen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob der Umsatz in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (2021, 2022, 2023) jeweils mindestens 100.000
€ beträgt. Sollte diese Angabe den geforderten Mindestwert nicht erreichen, kann eine positive 
Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten 
für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend 
vom Verfahren auszuschließen. Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter 
Unterauftragnehmer werden die Umsatzkennzahlen der Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. 
die der privilegierten Unterauftragnehmer und des Bieters addiert. b) Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrages Die Abfrage der Umsatzzahlen in der eVergabe ist 
entsprechend zu beantworten sowie zusätzlich im Falle einer Bietergemeinschaft oder des 
Einsatzes privilegierter Unterauftragnehmer die entsprechenden Angaben für die anderen 
Unternehmen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob der Umsatz in einem 
Geschäftsfeld, das inhaltlich mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar ist, im letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr mindestens 50.000,00€ und im vorletzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr mindestens 25.000,00€ beträgt. Sollte diese Angabe den geforderten 
Mindestwert nicht erreichen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die 
erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags 
verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend vom Verfahren auszuschließen. 
Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer werden die 
Umsatzkennzahlen der Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. die der privilegierten 
Unterauftragnehmer und des Bieters addiert. c) Betriebshaftpflichtversicherung Bieter müssen 
eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme je 
Versicherungsfall in Höhe von mindestens 5 000 000 EUR für Personenschäden- und 
Sachschäden und 2 500 000 EUR für Sach- und Vermögensschäden nachweisen. Der 
Nachweis wird entweder durch Vorlage der bestehenden Police in Höhe der geforderten 
Deckungssummen oder für den Fall das diese noch nicht besteht durch eine Bescheinigung 
eines Versicherungsgebers, dass eine entsprechende Versicherung im Auftragsfall 
abgeschlossen wird (jeweils Kopie ausreichend) erbracht. Als Nachweis ist eine Kopie einer 
aktuellen Police (höchstens 6 Monate alt) oder ein gleichwertiges Dokument des 
Herkunftslandes in deutscher Sprache (ggf. mit beglaubigter Übersetzung) beizufügen. Sollte 
die Betriebshaftpflichtversicherung nicht der in der Anlage geforderten und zugesagten Höhe 
entsprechen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht 
gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend, ggf. auch rückwirkend, vom Verfahren 
auszuschließen. Die Erklärung zur Betriebshaftpflichtversicherung (s. eVergabe-Kriterium 
5.2.1.4) ist im Falle von Bietergemeinschaften von dem führenden Unternehmen für die 
Bietergemeinschaft einzureichen.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium: 
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Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: a) Referenzen, b) Maßnahmen zur Qualitätssicherung, c) Qualifiziertes Personal
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Es sind mindestens drei vergleichbare 
Referenzprojekte, welche in den letzten drei Jahren (gerechnet ab der bzw. bis zur 
Angebotsfrist) erfolgreich abgeschlossen wurden, anzugeben. Hierzu ist die ANLAGE 
Referenzbeschreibung vollständig ausgefüllt (ggf. mehrfach für Benennung mehrerer 
Referenzprojekte) mit dem Angebot einzureichen. Das hier aufgeführten Kriterium gilt für alle 
Lose gleichermaßen. Sie sind je Los zu erfüllen und je Los nachzuweisen. Ein Referenzprojekt 
ist dann mit dem Auftragsgegenstand vergleichbar, • wenn es den sich aus den 
Leistungsbeschreibungen (Teil B der Vergabeunterlagen) ergebenden Rahmenbedingungen 
(Art der Leistung, Vertragsdauer, technisches Umfeld etc.) im Wesentlichen entspricht. • 
Insbesondere wird im Rahmen der Vergleichbarkeit berücksichtigt, in wieweit die 
Referenzprojekte mit dem Auftraggeber vergleichbare Referenzauftraggeber oder ähnlichem 
Auftragsvolumen beschreiben. Ein Referenzprojekt wird auch dann als Referenz 
berücksichtigt, wenn es nach dem 01.01.2021 begonnen wurde und seit mindestens 6 
Monaten läuft Unter Bezugnahme auf den Beschluss des OLG Düsseldorf (Beschluss vom 
12.09.2012 – Verg 108/11), in dem der Vergabesenat eine Leistungsbeschreibung, die die 
Referenzenanzahl auf drei beschränkt hat, als vergaberechtswidrig angesehen hat, weist die 
Vergabe-stelle auf Folgendes hin: Die Vergabestelle gibt für die einzureichenden Referenzen 
keine Beschränkung vor. Allerdings geht die Vergabestelle davon aus, dass für die positive 
Feststellung der Leistungsfähigkeit eine Betrachtung von 3 vergleichbaren Referenzen 
grundsätzlich ausreichend ist. Dies ist jedoch keine zwingende Vorgabe, so dass dem Bieter 
im Falle eines Einreichens von mehr als 3 Referenzen keine Nachteile entstehen. Der 
Hinweis, möglichst 3 vergleichbare Referenzen einzureichen, ist dem Gedanken geschuldet, 
dass die Vergabestelle davon ausgeht, dass es nicht erforderlich ist, eine höhere Anzahl von 
Referenzen einzureichen, um die Erfahrung hinsichtlich des Beschaffungsgegenstandes 
bewerten zu können. Zudem kann die Auswertung einer sehr hohen Anzahl von 
Referenzbeschreibungen eine unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeit beanspruchen. Lässt 
die Bewertung der Referenzbeschreibung gemäß der ANLAGE Referenz die Prognose nicht 
zu, dass der Bieter den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen wird, so wird 
die Leistungsfähigkeit verneint und das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen. 
Dabei kann bei der Bewertung nur das berücksichtigt wer-den, was auch ausdrücklich im 
Vordruck ANLAGE Referenzbeschreibung beschrieben wurde. Der Auftraggeber und die 
Vergabestelle werden ggf. stichprobenweise oder auch verdachtsabhängig Referenzen 
überprüfen. Dazu hat der Bieter auf Anforderung eine/n Ansprechpartner/in beim 
Referenzkunden mit Kontaktdaten (Telefon und E-Mail) zu benennen (die Benennung eines 
Ansprechpartners auf Seiten des Bieters reicht nicht aus). Sofern ein/e Ansprechpartner/in 
nicht in angemessener Zeit benannt werden kann, wird die Referenz nicht bei der Bewertung 
berücksichtigt. Ergeben sich bei dieser Prüfung Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben 
bzw. der Qualität der Ausführung, kann dies bei der Bewertung berücksichtigt werden. Unter 
Umständen kann das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden, wenn die 
Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben bzw. der Qualität der Ausführung die 
Aussagekraft der Referenz grundlegend in Frage stellt bzw. evidente Qualitätsmängel oder 
falsche Angaben vorliegen. Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter 
Unterauftragnehmer werden die eingereichten Referenzen insgesamt betrachtet. b) 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung: Im eVergabe-Kriterium Qualitätsmanagement sind die 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Angaben zu den „Qualitätsmanagementmaßnahmen“ 
werden daraufhin über-prüft, ob das Unternehmen ein gültiges Zertifikat gemäß DIN EN ISO 
9001 /9001/9002/9004 oder gleichwertig besitzt. Das hier aufgeführten Kriterium gilt für alle 
Lose gleichermaßen. Sie sind je Los zu erfüllen und je Los nachzuweisen. Bei 
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Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer ist der Nachweis 
von den/dem Unternehmen einzureichen, welche/s den/die betreffenden Leistungsteil/e, für 
den/die das Qualitätsmanagement erforderlich ist, ausführen wird. Das gültige Zertifikat ist mit 
Angebotsabgabe bereitzustellen. Wenn es sich um einen gleichwertigen Standard handelt, so 
ist eine Erläuterung (max. 2 DIN-A 4 Seite) bereitzustellen, aus welchen Gründen der 
Standard gleichwertig ist. Sollte das geforderte Zertifikat nicht vorliegen, kann eine positive 
Prognose, dass der Bieter über die erforderliche technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend 
vom Verfahren aus-zuschließen. c) Qualifiziertes Personal: Im eVergabe-Kriterium 
„Qualifikation des einzusetzenden Personals“ sind die erforderlichen Angaben zu den 
Beschäftigtenzahlen zu machen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob die 
Beschäftigtenzahl im aktuellsten angegebenen Geschäftsjahr mindestens 4 Vollzeitkräfte mit 
jeweils mindestens 3 Jahren fachlicher/praktischer Erfahrung beträgt, wobei Teilzeitkräfte 
entsprechend umgerechnet werden. Sollte diese Angabe den geforderten Mindestwert nicht 
erreichen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen technischen 
und beruflichen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; 
das Angebot ist dann zwingend vom Verfahren auszuschließen. Bei Bietergemeinschaften und 
beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer werden die Personalkennzahlen der 
Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. die der privilegierten Unterauftragnehmer und des Bieters 
addiert. Die fachliche/praktische Erfahrung der Mitarbeitenden muss entsprechend der 
folgenden losspezifischen Fachgebiete gesammelt worden sein. Fortführung unter Ziffer 5.1.6 
Allgemeine Informationen, Zusätzliche Informationen
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 16/09/2024 12:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.
bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen: 
Sicherheitsüberprüfung ist erforderlich
Beschreibung: Aufgrund des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes Sachsen-Anhalt sind 
Räumlichkeiten des Landes Sachsen-Anhalt sicherheitsempfindliche öffentliche Bereiche. Der 
Auftragnehmer darf deshalb nur Personen einsetzen, die sich einer Sicherheitsüberprüfung 
nach dem Sicherheitsüberprüfungs- und Geheimschutzgesetz (SÜG-LSA) unterzogen haben 
und deren Zuverlässigkeit danach gegeben ist. An Stelle dieser Sicherheitsüberprüfung kann 
die Zuverlässigkeit der eingesetzten Personen auch durch Vorlage einer Bestätigung über die 
durchgeführte Sicherheitsüberprüfung nach dem Gesetz über die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) 
vom 20.04.1994 oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen eines 

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
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anderen Bundeslandes – soweit vergleichbar – nachgewiesen werden. SÜG 1 und ggf. auf 
Einzelanfrage durch den Rolloutmanager wird SÜG 2 erforderlich sein.
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api
/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 11/10/2024 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 49 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer Sachsen-Anhalt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Vergaberechtliches Nachprüfungsverfahren Die 
Vergabestelle weist auf § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) hin. Dieser 
lautet: § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
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oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“ 
Darüber hinaus bittet die Vergabestelle darum, Rügen über den Bieterassistenten zu senden. 
Vergabekammer im Sinne des § 156 GWB: Vergabekammern 1 und 2 beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Ernst - Kamieth - Straße 2 06112 Halle (Saale) 
Telefon: +49 345 514-1529/1536 Fax: +49 345 514-1115 Internet-Adresse: https://lvwa.
sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Land 
Sachsen-Anhalt vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Installation in den Standorten
Beschreibung: insb. physische Installation der aktiven Netzwerkkomponenten, Konfiguration 
der Geräte gemäß den spezifischen Anforderungen des Auftraggebers sowie die 
Aktualisierung der Firmware auf dem neuesten Stand
Interne Kennung: c18ab329-df0a-4320-a61b-d958b64740dc

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51300000 Installation von Kommunikationsgeräten
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Der Auftraggeber kann diesen Rahmenvertrag optional einseitig 
um 6 Monate verlängern. Diese Verlängerung muss schriftlich bis 3 Monate vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit gegenüber dem Auftragnehmer mitgeteilt werden.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 15/11/2024
Enddatum der Laufzeit: 14/11/2025

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
Zusätzliche Informationen: Fortführung von Los 3 Ziffer 5.3.9 Eignungskriterien, Beschreibung 
technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Die fachliche/praktische Erfahrung der 
Mitarbeitenden muss entsprechend der folgenden losspezifischen Fachgebiete gesammelt 
worden sein. Los 3 (eVergabe Kriterium 3.1.1.1) Bitte geben Sie die Anzahl ihrer 
Mitarbeitenden an, welche mindestens drei Jahre praktische Erfahrung in allen der folgenden 
Gebiete haben und tätig sind. Fachgebiete: - Erfahrung mit Cisco (Zertifizierung 
wünschenswert) - strukturierte Verkabelung (aktiv & passiv) von IT-Infrastrukturen - Aufbau
/Einbau von IT-Komponenten - Einspielung Firmware & Konfiguration auf IT-Komponenten - 
Fehleranalyse von IT-Komponenten Bei den in den Preisblättern aufgeführten 
Mengenangaben handelt es sich um geschätzte Mengenangaben, ermittelt auf der Grundlage 
des Bedarfs zum Zeitpunkt des Beginns des Vergabeverfahrens. Für die Leistungsabrufe aus 
diesem Vertrag maßgebend ist der tat-sächliche Bedarf. Eine abschließende verbindliche 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
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Festlegung ist mit dieser Bedarfsschätzung nicht verbunden, so dass keine (Mindest-)
Abnahmeverpflichtung besteht. Der Auftraggeber wird jedoch maximal bis zu 150 % der 
Leistungen aus diesem Rahmenvertrag abrufen.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Kriterium: 
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet

Kriterium: 
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Mindestkriterien: a)Gesamtumsatz einschließlich Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrags, b) Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages, c) 
Betriebshaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: a) Gesamtumsatz einschließlich Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrags Die Abfrage der Umsatzzahlen in der eVergabe ist 
entsprechend zu beantworten sowie zusätzlich im Falle einer Bietergemeinschaft oder des 
Einsatzes privilegierter Unterauftragnehmer die entsprechenden Angaben/Vordrucke/Anlagen 
für die anderen Unternehmen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob der Umsatz in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (2021, 2022, 2023) jeweils mindestens 100.000
€ beträgt. Sollte diese Angabe den geforderten Mindestwert nicht erreichen, kann eine positive 
Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten 
für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend 
vom Verfahren auszuschließen. Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter 
Unterauftragnehmer werden die Umsatzkennzahlen der Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. 
die der privilegierten Unterauftragnehmer und des Bieters addiert. b) Umsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrages Die Abfrage der Umsatzzahlen in der eVergabe ist 
entsprechend zu beantworten sowie zusätzlich im Falle einer Bietergemeinschaft oder des 
Einsatzes privilegierter Unterauftragnehmer die entsprechenden Angaben für die anderen 
Unternehmen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob der Umsatz in einem 
Geschäftsfeld, das inhaltlich mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar ist, im letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr mindestens 50.000,00€ und im vorletzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr mindestens 25.000,00€ beträgt. Sollte diese Angabe den geforderten 
Mindestwert nicht erreichen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die 
erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags 
verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend vom Verfahren auszuschließen. 
Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer werden die 
Umsatzkennzahlen der Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. die der privilegierten 
Unterauftragnehmer und des Bieters addiert. c) Betriebshaftpflichtversicherung Bieter müssen 
eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme je 
Versicherungsfall in Höhe von mindestens 5 000 000 EUR für Personenschäden- und 
Sachschäden und 2 500 000 EUR für Sach- und Vermögensschäden nachweisen. Der 
Nachweis wird entweder durch Vorlage der bestehenden Police in Höhe der geforderten 
Deckungssummen oder für den Fall das diese noch nicht besteht durch eine Bescheinigung 
eines Versicherungsgebers, dass eine entsprechende Versicherung im Auftragsfall 
abgeschlossen wird (jeweils Kopie ausreichend) erbracht. Als Nachweis ist eine Kopie einer 
aktuellen Police (höchstens 6 Monate alt) oder ein gleichwertiges Dokument des 
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Herkunftslandes in deutscher Sprache (ggf. mit beglaubigter Übersetzung) beizufügen. Sollte 
die Betriebshaftpflichtversicherung nicht der in der Anlage geforderten und zugesagten Höhe 
entsprechen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht 
gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend, ggf. auch rückwirkend, vom Verfahren 
auszuschließen. Die Erklärung zur Betriebshaftpflichtversicherung (s. eVergabe-Kriterium 
5.2.1.4) ist im Falle von Bietergemeinschaften von dem führenden Unternehmen für die 
Bietergemeinschaft einzureichen.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium: 
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: a) Referenzen, b) Maßnahmen zur Qualitätssicherung, c) Qualifiziertes Personal
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Es sind mindestens drei vergleichbare 
Referenzprojekte, welche in den letzten drei Jahren (gerechnet ab der bzw. bis zur 
Angebotsfrist) erfolgreich abgeschlossen wurden, anzugeben. Hierzu ist die ANLAGE 
Referenzbeschreibung vollständig ausgefüllt (ggf. mehrfach für Benennung mehrerer 
Referenzprojekte) mit dem Angebot einzureichen. Das hier aufgeführten Kriterium gilt für alle 
Lose gleichermaßen. Sie sind je Los zu erfüllen und je Los nachzuweisen. Ein Referenzprojekt 
ist dann mit dem Auftragsgegenstand vergleichbar, • wenn es den sich aus den 
Leistungsbeschreibungen (Teil B der Vergabeunterlagen) ergebenden Rahmenbedingungen 
(Art der Leistung, Vertragsdauer, technisches Umfeld etc.) im Wesentlichen entspricht. • 
Insbesondere wird im Rahmen der Vergleichbarkeit berücksichtigt, in wieweit die 
Referenzprojekte mit dem Auftraggeber vergleichbare Referenzauftraggeber oder ähnlichem 
Auftragsvolumen beschreiben. Ein Referenzprojekt wird auch dann als Referenz 
berücksichtigt, wenn es nach dem 01.01.2021 begonnen wurde und seit mindestens 6 
Monaten läuft Unter Bezugnahme auf den Beschluss des OLG Düsseldorf (Beschluss vom 
12.09.2012 – Verg 108/11), in dem der Vergabesenat eine Leistungsbeschreibung, die die 
Referenzenanzahl auf drei beschränkt hat, als vergaberechtswidrig angesehen hat, weist die 
Vergabe-stelle auf Folgendes hin: Die Vergabestelle gibt für die einzureichenden Referenzen 
keine Beschränkung vor. Allerdings geht die Vergabestelle davon aus, dass für die positive 
Feststellung der Leistungsfähigkeit eine Betrachtung von 3 vergleichbaren Referenzen 
grundsätzlich ausreichend ist. Dies ist jedoch keine zwingende Vorgabe, so dass dem Bieter 
im Falle eines Einreichens von mehr als 3 Referenzen keine Nachteile entstehen. Der 
Hinweis, möglichst 3 vergleichbare Referenzen einzureichen, ist dem Gedanken geschuldet, 
dass die Vergabestelle davon ausgeht, dass es nicht erforderlich ist, eine höhere Anzahl von 
Referenzen einzureichen, um die Erfahrung hinsichtlich des Beschaffungsgegenstandes 
bewerten zu können. Zudem kann die Auswertung einer sehr hohen Anzahl von 
Referenzbeschreibungen eine unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeit beanspruchen. Lässt 
die Bewertung der Referenzbeschreibung gemäß der ANLAGE Referenz die Prognose nicht 
zu, dass der Bieter den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen wird, so wird 
die Leistungsfähigkeit verneint und das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen. 
Dabei kann bei der Bewertung nur das berücksichtigt wer-den, was auch ausdrücklich im 
Vordruck ANLAGE Referenzbeschreibung beschrieben wurde. Der Auftraggeber und die 
Vergabestelle werden ggf. stichprobenweise oder auch verdachtsabhängig Referenzen 
überprüfen. Dazu hat der Bieter auf Anforderung eine/n Ansprechpartner/in beim 
Referenzkunden mit Kontaktdaten (Telefon und E-Mail) zu benennen (die Benennung eines 
Ansprechpartners auf Seiten des Bieters reicht nicht aus). Sofern ein/e Ansprechpartner/in 
nicht in angemessener Zeit benannt werden kann, wird die Referenz nicht bei der Bewertung 
berücksichtigt. Ergeben sich bei dieser Prüfung Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben 
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bzw. der Qualität der Ausführung, kann dies bei der Bewertung berücksichtigt werden. Unter 
Umständen kann das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden, wenn die 
Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben bzw. der Qualität der Ausführung die 
Aussagekraft der Referenz grundlegend in Frage stellt bzw. evidente Qualitätsmängel oder 
falsche Angaben vorliegen. Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter 
Unterauftragnehmer werden die eingereichten Referenzen insgesamt betrachtet. b) 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung: Im eVergabe-Kriterium Qualitätsmanagement sind die 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Angaben zu den „Qualitätsmanagementmaßnahmen“ 
werden daraufhin über-prüft, ob das Unternehmen ein gültiges Zertifikat gemäß DIN EN ISO 
9001 /9001/9002/9004 oder gleichwertig besitzt. Das hier aufgeführten Kriterium gilt für alle 
Lose gleichermaßen. Sie sind je Los zu erfüllen und je Los nachzuweisen. Bei 
Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer ist der Nachweis 
von den/dem Unternehmen einzureichen, welche/s den/die betreffenden Leistungsteil/e, für 
den/die das Qualitätsmanagement erforderlich ist, ausführen wird. Das gültige Zertifikat ist mit 
Angebotsabgabe bereitzustellen. Wenn es sich um einen gleichwertigen Standard handelt, so 
ist eine Erläuterung (max. 2 DIN-A 4 Seite) bereitzustellen, aus welchen Gründen der 
Standard gleichwertig ist. Sollte das geforderte Zertifikat nicht vorliegen, kann eine positive 
Prognose, dass der Bieter über die erforderliche technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; das Angebot ist dann zwingend 
vom Verfahren aus-zuschließen. c) Qualifiziertes Personal: Im eVergabe-Kriterium 
„Qualifikation des einzusetzenden Personals“ sind die erforderlichen Angaben zu den 
Beschäftigtenzahlen zu machen. Die Angaben werden daraufhin überprüft, ob die 
Beschäftigtenzahl im aktuellsten angegebenen Geschäftsjahr mindestens 4 Vollzeitkräfte mit 
jeweils mindestens 3 Jahren fachlicher/praktischer Erfahrung beträgt, wobei Teilzeitkräfte 
entsprechend umgerechnet werden. Sollte diese Angabe den geforderten Mindestwert nicht 
erreichen, kann eine positive Prognose, dass der Bieter über die erforderlichen technischen 
und beruflichen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügt, nicht gestellt werden; 
das Angebot ist dann zwingend vom Verfahren auszuschließen. Bei Bietergemeinschaften und 
beim Einsatz privilegierter Unterauftragnehmer werden die Personalkennzahlen der 
Bietergemeinschaftsmitglieder bzw. die der privilegierten Unterauftragnehmer und des Bieters 
addiert. Die fachliche/praktische Erfahrung der Mitarbeitenden muss entsprechend der 
folgenden losspezifischen Fachgebiete gesammelt worden sein. Fortführung unter Ziffer 5.1.6 
Allgemeine Informationen, Zusätzliche Informationen
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 16/09/2024 12:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.
bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
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Verfahrensbedingungen: 
Sicherheitsüberprüfung ist erforderlich
Beschreibung: Aufgrund des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes Sachsen-Anhalt sind 
Räumlichkeiten des Landes Sachsen-Anhalt sicherheitsempfindliche öffentliche Bereiche. Der 
Auftragnehmer darf deshalb nur Personen einsetzen, die sich einer Sicherheitsüberprüfung 
nach dem Sicherheitsüberprüfungs- und Geheimschutzgesetz (SÜG-LSA) unterzogen haben 
und deren Zuverlässigkeit danach gegeben ist. An Stelle dieser Sicherheitsüberprüfung kann 
die Zuverlässigkeit der eingesetzten Personen auch durch Vorlage einer Bestätigung über die 
durchgeführte Sicherheitsüberprüfung nach dem Gesetz über die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) 
vom 20.04.1994 oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen eines 
anderen Bundeslandes – soweit vergleichbar – nachgewiesen werden. SÜG 1 und ggf. auf 
Einzelanfrage durch den Rolloutmanager wird SÜG 2 erforderlich sein.
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api
/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 11/10/2024 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 49 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: ja
Zusätzliche Angaben zur Geheimhaltungsvereinbarung: An 51 Standorten ist bereits eine 
Begehung und Standortplanung durch den bisherigen Auftragnehmer (Vorauftragnehmer) 
erfolgt. Zum Ausgleich eines etwa hieraus resultierenden Wettbewerbsvorteiles des 
Vorauftragnehmers bei der Angebotserstellung für Los 3 stellt der AG die Ergebnisse der 
Begehung und Standortplanung dieser 51 Standorte allen Bietern zur Verfügung. Diese 
Unterlagen enthalten allerdings sensible Informationen über kritische Infrastrukturen und 
bedürfen besonderer Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit (§ 41 Abs. 3 VgV). Die 
zusätzlichen Vergabeunterlagen über die Ergebnisse der Begehung von 51 Standorten aus 
Los 1 und 2 (“vertrauliche Informationen“) werden deshalb nur den Unternehmen zur 
Verfügung gestellt, die in der Anlage befindliche Verschwiegenheitserklärung bestätigen (§ 5 
Abs. 3 S. 2 VgV) und der Vergabestelle über die eVergabe übersenden. Die Unterlagen 
werden nach Einreichung und Prüfung als Anhang einer privaten Nachricht über die 
Bieterkommunikation an den Bieter gesandt. Die Bearbeitungszeit wird voraussichtlich einen 
Werktag in Anspruch nehmen. Bieter, die diese Erklärung nicht abgeben, können dennoch ein 
Angebot einreichen. Etwaige Nachteile, die daraus resultieren, dass diese zusätzlichen 
Unterlagen aufgrund einer fehlenden Verschwiegenheitserklärung nicht zur Verfügung gestellt 
worden sind, gehen zu Lasten des Bieters. Darüber hinaus werden auch nach Abgabe der 

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/914bc638-9db2-457a-b23c-78b4038f3d94
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Verschwiegenheitserklärung diese zusätzlichen Vergabeunterlagen zum Schutz sensibler 
Informationen über kritische Infrastrukturen nur mit Schwärzungen übersandt. Diese 
geschwärzten Passagen sind aus Sicht des AG nicht kalkulationserheblich (z. B. 
Behördenbezeichnung und genaue Standortadresse). Alle kalkulationserheblichen Passagen 
dieser Dokumente bleiben ungeschwärzt.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer Sachsen-Anhalt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Vergaberechtliches Nachprüfungsverfahren Die 
Vergabestelle weist auf § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) hin. Dieser 
lautet: § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“ 
Darüber hinaus bittet die Vergabestelle darum, Rügen über den Bieterassistenten zu senden. 
Vergabekammer im Sinne des § 156 GWB: Vergabekammern 1 und 2 beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Ernst - Kamieth - Straße 2 06112 Halle (Saale) 
Telefon: +49 345 514-1529/1536 Fax: +49 345 514-1115 Internet-Adresse: https://lvwa.
sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Land 
Sachsen-Anhalt vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

8. Organisationen

8.1.  ORG-0002

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/anschrift
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Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer Sachsen-Anhalt
Registrierungsnummer: 1baf2f0c-516b-4a36-a9c9-2d439a9859da
Abteilung: Landesverwaltungsamt
Postanschrift: Ernst-Kamieth-Straße 2
Stadt: Halle (Saale)
Postleitzahl: 06112
Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Landesverwaltungsamt
E-Mail: angela.schaefer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Telefon: +49 3455141529
Fax: +49 3455141115
Internetadresse: http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft/wirtschaft
/vergabekammern/1-und-2-vergabekammer/
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Land Sachsen-Anhalt vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur 
und Digitales
Registrierungsnummer: 225891db-0f93-455b-be65-c75ecdc40c86
Postanschrift: Turmschanzenstraße 30
Stadt: Magdeburg
Postleitzahl: 39114
Land, Gliederung (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)
Land: Deutschland
E-Mail: poststelle-mid@sachsen-anhalt.de
Telefon: +49 39156701
Internetadresse: https://mid.sachsen-anhalt.de/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung
: 

mailto:angela.schaefer@lvwa.sachsen-anhalt.de
http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft/wirtschaft/vergabekammern/1-und-2-vergabekammer/
http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft/wirtschaft/vergabekammern/1-und-2-vergabekammer/
mailto:poststelle-mid@sachsen-anhalt.de
https://mid.sachsen-anhalt.de/
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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4157997b-d08f-4bf4-b394-f8165f8f1cd8-01
Hauptgrund für die Änderung
: 
Korrektur – Beschaffer

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d106ffb6-9225-4b33-b702-e12d1ee99ac7  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/09/2024 15:33:21 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 564225-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 183/2024
Datum der Veröffentlichung: 19/09/2024
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